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Beschlussvorlage
010/2004

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

09.07.2004 Kreistag öffentlich entscheidend 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Satzung zur  Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Bad Dürkheim 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wird, wie in der Vorlage dargestellt, 
beschlossen. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja      Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim, 04.08.2004 
 
 
 
Sabine Röhl 
Landrätin 
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Die derzeitig gültige Hauptsatzung des Landkreises Bad Dürkheim vom  26.03.2003 ist in 
der Anlage zur Kenntnis beigefügt.  
 
Es ist vorgesehen, durch eine Änderung der Hauptsatzung die Anzahl der Ausschüsse (§ 
3 Abs. 1) zu reduzieren.  
 
Der bisherige Bauausschuss und der bisherige Ausschuss für Umweltschutz, Weinbau, 
Land- und Forstwirtschaft werden zu einem gemeinsamen Bau-, Umwelt- und 
Agrarausschuss, zusammengeführt. 
 
Die Aufgaben des Sportausschusses werden zukünftig durch den Kreisausschuss 
wahrgenommen.  
 
Daneben wird nach der Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Baues von Sport-, Spiel 
und Freizeitanlagen (VV-Sportanlagenförderung) ein Sportstättenbeirat unter dem Vorsitz 
der Landrätin gebildet, der bei der Erstellung der Prioritätenliste nach dem „Goldenen 
Plan“ gutachterlich mitwirkt. Der Sportstättenbeirat und der Kreisausschuss tagen 
gemeinsam.   
 
Darüber hinaus wurde in § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung die Aufwandsentschädigung des 3. 
Ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten  mit Geschäftsbereich von bisher 85 % auf nunmehr 
75 % des Höchstsatzes nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für 
Kommunale Ehrenämter (KomAEVO) reduziert. 
 
 
Anlagen: 
 
- Hauptsatzung des Landkreises Bad Dürkheim in der derzeit gültigen Fassung 
- Entwurf der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
 
 
 


